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Datum -

Â 

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 15. April
2021 wird zurÃ¼ckgewiesen. 

Der Beklagte hat dem KlÃ¤ger dessen notwendige auÃ�ergerichtliche Kosten fÃ¼r
das Berufungsverfahren zu erstatten. Im Ã�brigen bleibt es bei der
Kostenentscheidung des Sozialgerichts. 

Die Revision wird nicht zugelassen.

GrÃ¼nde

I.

Â 

Die Beteiligten streiten im Berufungsverfahren noch Ã¼ber die Entziehung des
Merkzeichens H (Hilflosigkeit). 
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Â 

Die 1998 geborene KlÃ¤ger leidet an einer geistigen Behinderung. Der Beklagte
hatte mit Bescheid vom 22. Februar 2005 bei ihm einen Grad der Behinderung
(GdB) von 80 sowie das Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r die
Merkzeichen B, G und H festgestellt. Im NachprÃ¼fungsverfahren veranlasste der
Beklagte die Begutachtung des KlÃ¤gers durch die Psychologin und
Psychotherapeutin Dr. L, die im Gutachten vom 8. Oktober 2016 zu dem Schluss
gelangte, dass die Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen H seit dessen
VolljÃ¤hrigkeit nicht mehr vorlÃ¤gen. Mit Bescheid vom 26. September 2017 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 5. Februar 2018 hob der Beklagte die
Feststellung der gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen H mit
Wirkung vom 30. September 2017 auf. 

Â 

Mit der Klage bei dem Sozialgericht Berlin hat der KlÃ¤ger die Feststellung eines
GdB von 100 begehrt und sich gegen die Entziehung des Merkzeichens H gewandt.
Hierzu hat er u.a. die von der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit veranlasste
sozialmedizinische gutachterliche Stellungnahme des Dipl. Med. M vom 28. April
2017 eingereicht. Das Sozialgericht hat die Pflegegutachten des MDK vom 25. April
2013 und vom 1.Â Juli 2013 beigezogen und neben dem Befundbericht des
Facharztes fÃ¼r Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. B vom 1. April 2019 das
Gutachten des Facharztes fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. H vom 20. Dezember
2019 mit ergÃ¤nzender Stellungnahme vom 28. August 2020 eingeholt, der die
Voraussetzungen fÃ¼r die Zuerkennung des Merkzeichens H fÃ¼r gegeben
gehalten hat. 

Â 

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 15. April 2021 den Entziehungsbescheid des
Beklagten aufgehoben und die Klage, soweit sie auf Feststellung eines GdB von 100
gerichtet war, abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung hat es, gestÃ¼tzt auf die
AusfÃ¼hrungen des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen, ausgefÃ¼hrt, bei dem
KlÃ¤ger lÃ¤gen die Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen H weiterhin vor. 

Â 

Mit der Berufung wendet sich der Beklagte gegen die Aufhebung des Bescheides
vom 26. September 2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 5.
Februar 2018, mit dem er bei dem KlÃ¤ger die Feststellung der gesundheitlichen
Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen H entzogen hat. Die vom Sozialgericht
herangezogenen AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen zum Umfang der
Pflegeaufwands seien nicht Ã¼berzeugend. 

Â 

Der Beklagte beantragt schriftsÃ¤tzlich,
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Â 

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 15. April 2021 aufzuheben und die Klage
abzuweisen. 

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt schriftsÃ¤tzlich,

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Er hÃ¤lt die Entscheidung des Sozialgerichts fÃ¼r zutreffend. 

Â 

Wegen der weiteren AusfÃ¼hrungen der Beteiligten wird auf deren SchriftsÃ¤tze
Bezug genommen. Ferner wird auf den Ã¼brigen Inhalt der Gerichtsakte und des
Verwaltungsvorgangs der Beklagten verwiesen, die vorgelegen haben und
Gegenstand der Entscheidung gewesen sind.

Â 

Â 

II.

Â 

Die Berufung des Beklagten wird nach Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG)
durch Beschluss zurÃ¼ckgewiesen, da der Senat sie einstimmig fÃ¼r
unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Die
Beteiligten hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.

Â 

Das angefochtene Urteil ist nicht zu beanstanden. Das Sozialgericht hat den
Bescheid vom 26. September 2017 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
5. Februar 2018 zu Recht aufgehoben, da die Entziehung des Merkzeichens H
rechtswidrig ist und den KlÃ¤ger in seinen Rechten verletzt. 

Â 

Rechtsgrundlage fÃ¼r einen Entziehungsbescheid ist Â§ 48 Abs. 1 Satz 1
Sozialgesetzbuch, Zehntes Buch (SGB X). Danach ist ein Verwaltungsakt mit
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Dauerwirkung mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft aufzuheben, soweit in den
tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die bei dem Erlass dieses
Verwaltungsakts vorgelegen haben, eine wesentliche Ã�nderung eintritt. Im hier zu
entscheidenden Fall handelt es sich bei dem Verwaltungsakt mit Dauerwirkung um
den Bescheid vom 22. Februar 2005, mit der Beklagte dem bei dem KlÃ¤ger u.a.
das Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen H
festgestellt hatte. In den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen, die bei dem Erlass dieses
Verwaltungsakts vorgelegen hatten, trat im maÃ�geblichen Zeitpunkt der
Entscheidung des Beklagten keine wesentliche Ã�nderung ein, die eine Entziehung
des Merkzeichens H rechtfertigen wÃ¼rde. 

Â 

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llte im maÃ�geblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Beklagten
Ã¼ber die Entziehung die gesundheitlichen Voraussetzungen des Merkzeichen H. 

Â 

GemÃ¤Ã� Â§ 152 Abs. 4 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) treffen die
zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden die erforderlichen Feststellungen in Verfahren nach Â§
152 Abs. 1 SGB IX, wenn neben dem Vorliegen der Behinderung weitere
gesundheitliche Merkmale Voraussetzung fÃ¼r die Inanspruchnahme von
Nachteilsausgleichen sind. Hierbei sind die in der Anlage zur Versorgungsmedizin-
Verordnung (VersMedV) vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2412) festgelegten
â��Versorgungsmedizinischen GrundsÃ¤tzeâ�� (VMG) heranzuziehen.

Â 

Entgegen der versorgungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom 20. Februar 2020, die
sich auf eine (nicht nÃ¤her zitierte) â��Arbeitshilfe der versorgungsmedizinisch
gutachterlich tÃ¤tigen Ã�rztinnen und Ã�rzte von April 2018â�� stÃ¼tzt, ist fÃ¼r
das Merkzeichen H bei geistigen Behinderungen kein Mindest-GdB von 100
erforderlich. Dieser Arbeitshilfe kommt keine AuÃ�enwirkung gegenÃ¼ber dem
KlÃ¤ger zu. Verbindlich festgelegt sind die Voraussetzungen der Hilflosigkeit seit
dem 1. Januar 2009 (Â  BGBl I 2008, 2412) vielmehr in A 4 VMG. Diese Rechtsnorm
kennt keinen Mindest-GdB von 100 fÃ¼r das Merkzeichen H. A 4f aa Var. 3 VMG in
Verbindung A 4e Satz 1 VMG, wonach in der Regel bei geistiger Behinderung, die
fÃ¼r sich allein einen GdB von 100 bedingt, angenommen werden kann, dass die
Voraussetzungen fÃ¼r das Vorliegen von Hilfslosigkeit erfÃ¼llt sind, stellt eine
Vermutung zugunsten des behinderten Menschen auf, schlieÃ�t aber die
Zuerkennung des Merkzeichens H nicht aus, wenn â�� wie hier â�� fÃ¼r die
geistige Behinderung ein GdB von unter 100 anzusetzen ist.

Â 

Nach A 4b Satz 1 VMG sind diejenigen hilflos, die infolge von
GesundheitsstÃ¶rungen fÃ¼r eine Reihe von hÃ¤ufig und regelmÃ¤Ã�ig
wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer persÃ¶nlichen Existenz im
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Ablauf eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedÃ¼rfen; vgl. auch Â§ 33b Abs. 6
Satz 3 Einkommensteuergesetz in der bis zum 14.Â Dezember 2020 gÃ¼ltigen
Fassung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I 1809) bzw. Â§ 33b Abs. 3 SatzÂ 4
Einkommensteuergesetz in der ab 15. Dezember 2020 gÃ¼ltigen Fassung vom 9.
Dezember 2020 (BGBl. I 2770). 

Â 

Bei den hiernach zu berÃ¼cksichtigenden Verrichtungen handelt es sich um solche,
die im Ablauf eines jeden Tages unmittelbar zur Wartung, Pflege und Befriedigung
wesentlicher BedÃ¼rfnisse des Betroffenen gehÃ¶ren sowie hÃ¤ufig und
regelmÃ¤Ã�ig wiederkehren (vgl. Bundessozialgericht -BSG-, Urteil vom 12. Februar
2003 â�� B 9 SB 1/02 R â��, SozR 4-3250 Â§ 69 Nr. 1). Dazu zÃ¤hlen zunÃ¤chst die
Bereiche der KÃ¶rperpflege (Waschen, Duschen, Baden, Zahnpflege, KÃ¤mmen,
Rasieren, Darm- und Blasenentleerung), ErnÃ¤hrung (mundgerechtes Zubereiten
und Aufnahme der Nahrung) und MobilitÃ¤t (Aufstehen, Zubettgehen, An- und
Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen, Verlassen und Wiederaufsuchen der
Wohnung), nicht aber der Hilfebedarf bei hauswirtschaftlichen Verrichtungen. Hinzu
kommen MaÃ�nahmen zur psychischen Erholung, geistige Anregungen und
Kommunikation (vgl. BSG, Urteil vom 23. Juni 1993 â�� 9/9a RVs 1/91 â��, BSGE 72,
285; siehe zu Â§ 35 Abs. 1 Satz 1 Bundesversorgungsgesetz : BSG, Urteil vom 10.
Dezember 2002 â�� B 9 V 3/01 R â��, BSGE 90, 185).

Â 

Nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (siehe Urteil vom
10.Â Dezember 2002 a.a.O. m.w.N.; vgl. auch BT-Drucks 12/5262, S. 164) ist
darÃ¼ber hinaus ein Hilfebedarf erheblichen Umfangs erforderlich. Dies richtet sich
nach dem VerhÃ¤ltnis der dem Betroffenen ohne fremde Hilfe nicht mehr
mÃ¶glichen Verrichtungen zu denen, die er auch ohne fremde Hilfe noch
bewÃ¤ltigen kann. In der Regel wird dabei auf die Zahl der Verrichtungen, den
wirtschaftlichen Wert der Hilfe und den zeitlichen Aufwand abzustellen sein.

Â 

ZunÃ¤chst kann eine â��bei einer Reihe von Verrichtungenâ�� wiederkehrende
Hilfe regelmÃ¤Ã�ig erst dann angenommen werden, wenn es sich um mindestens
drei Verrichtungen handelt. 

Â 

Das ist vorliegend der Fall: Nach den Feststellungen des SachverstÃ¤ndigen Dr. H
benÃ¶tigt der KlÃ¤ger aufgrund seiner geistigen Behinderung UnterstÃ¼tzung beim
Essen (situativ beim Kleinschneiden von Fleisch, Bestreichen von Broten), Hilfen in
Form von Anleitung und Ã�berwachung beim Waschen, beim Duschen, beim
Rasieren, bei der Zahn- und Haarpflege, bei der NachsÃ¤uberung nach der
Toilettenbenutzung, beim An- und Auskleiden und beim WÃ¤schewechsel sowie
Hilfeleistungen bei der Tagesstrukturierung, der verbalen Kommunikation, der

                               5 / 7

https://dejure.org/gesetze/EStG/33b.html
https://dejure.org/gesetze/EStG/33b.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202013,%201809
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202020,%202770
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20SB%201/02%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%204-3250%20Â§%2069%20Nr.%201
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=9/9a%20RVs%201/91
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2072,%20285
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2072,%20285
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20V%203/01%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BSGE%2090,%20185
https://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BT-Drucks%2012/5262#Seite=164


 

intellektuellen und auch kÃ¶rperlichen Anregung bei der TÃ¤tigkeit in der Werkstatt
fÃ¼r behinderte Menschen und bei der sozialen Interaktion. 

Â 

Weiter stellt das Bundessozialgericht zur Ermittlung der Erheblichkeit des
Hilfebedarfs auf den tÃ¤glichen Zeitaufwand fÃ¼r erforderliche
Betreuungsleistungen ab: Wer nur in relativ geringem Umfang von tÃ¤glich etwa
einer Stunde auf fremde Hilfe angewiesen ist, ist nicht hilflos. DemgegenÃ¼ber ist
ein tÃ¤glicher Zeitaufwand als hinreichend erheblich anzusehen, wenn er
mindestens zwei Stunden erreicht (vgl. BSG, Urteil vom 12.Â Februar 2003 a.a.O.).
Bei einem tÃ¤glichen Zeitaufwand fÃ¼r fremde Hilfe zwischen einer und zwei
Stunden ist Hilflosigkeit dann anzunehmen, wenn der wirtschaftliche Wert der
erforderlichen Pflege (wegen der Zahl der Verrichtungen bzw. ungÃ¼nstiger
zeitlicher Verteilung der Hilfeleistungen) besonders hoch ist (vgl. BSG, Urteil vom
10.Â Dezember 2002 a.a.O.).

Â 

Gemessen an diesen MaÃ�stÃ¤ben steht nach Ã�berzeugung des Senats nach dem
Ergebnis der Ermittlungen fest, dass der KlÃ¤ger einen hinreichend erheblichen
Hilfebedarf hat. Der SachverstÃ¤ndige Dr. H hat in seinem Gutachten
herausgearbeitet, dass der tÃ¤gliche Hilfebedarf den Umfang von zwei Stunden
Ã¼berschreitet: Im Bereichen der Grundpflege benÃ¶tigt der KlÃ¤ger aufgrund
seiner geistigen Behinderung tÃ¤glich 49 Minuten Hilfe. Hinzu kommt die
UnterstÃ¼tzung in Form von geistiger Anregung, Kommunikation und MaÃ�nahmen
zur geistigen Anregung, fÃ¼r die nach der Ã¼berzeugenden EinschÃ¤tzung des
SachverstÃ¤ndigen mehrere Stunden tÃ¤glich erforderlich sind. Die Einwendungen
des Beklagten fÃ¼hren zu keinem anderen Ergebnis. Denn zu berÃ¼cksichtigen ist,
dass der KlÃ¤ger aufgrund seiner intellektuellen BeeintrÃ¤chtigungen seine
Alltagskompetenzen Ã¼berschÃ¤tzt. Bei ihm liegen eine Reihe von
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen vor: Er leidet an eingeschrÃ¤nkter Motivation, an
eingeschrÃ¤nkter Daueraufmerksamkeit, an eingeschrÃ¤nkten Funktionen des
Denkens, an eingeschrÃ¤nkten hÃ¶heren Funktionen wie AbstraktionsvermÃ¶gen,
Organisation und Planen, Zeitmanagement, kognitiver FlexibilitÃ¤t, an
eingeschrÃ¤nkten Funktionen des Rechnens und an eingeschrÃ¤nkten kognitiv-
sprachlichen Funktionen. Der KlÃ¤ger ist durchaus in der Lage, bestimmte
Sachverhalte zu erkennen, und auch kÃ¶rperlich fÃ¤hig, entsprechende Handlungen
vorzunehmen, aber er erkennt nicht die Notwendigkeit, dies auch zu tun. Deshalb
benÃ¶tigt er, wie der SachverstÃ¤ndige aufgezeigt hat, fÃ¼r zahlreiche
Angelegenheiten des tÃ¤glichen Lebens stÃ¤ndige Anleitung.

Â 

Selbst unter der Annahme eines tÃ¤glichen Betreuungsaufwandes von unter zwei
Stunden â�� fÃ¼r die nach der Ã�berzeugung des Senats nichts spricht â�� wÃ¤re
zu berÃ¼cksichtigen, dass nach der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts auch den besonderen UmstÃ¤nden der Hilfeleistung,
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insbesondere ihrem wirtschaftlichen Wert, Bedeutung zukommt. Denn eine
Hilfsperson kann regelmÃ¤Ã�ig nur fÃ¼r zusammenhÃ¤ngende Zeitabschnitte,
nicht jedoch fÃ¼r einzelne Handreichungen herangezogen bzw. beschÃ¤ftigt
werden. Angesichts der Zahl der von dem KlÃ¤ger benÃ¶tigten Hilfen und deren
zeitliche Verteilung Ã¼ber den gesamten Tag ist der Senat davon Ã¼berzeugt, dass
sie einen hohen wirtschaftlichen Wert erreichen, der dazu fÃ¼hrt, dass der
Hilfebedarf des KlÃ¤gers als erheblich im Sinne der hÃ¶chstrichterlichen
Rechtsprechung zu betrachten ist. 

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. Sie berÃ¼cksichtigt den Ausgang
des Rechtsstreits. 

Â 

Die Voraussetzungen fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) sind
nicht erfÃ¼llt.

Â 

Erstellt am: 23.06.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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